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Die Landesmitgliederversammlung fordert von der Bürgerschaftsfraktion und dem 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr:

Begründung

Das im Jahr 2009 in den Zügen der Metronom Eisenbahngesellschaft eingeführte Alkoholkonsumverbot
hat sich bewährt. Seit der Einführung des Verbots konnte eine positive Bilanz gezogen werden. So seien
die Straftaten und Vandalismusschäden in den Zügen zurückgegangen und es wurde deutlich weniger
Müll entsorgt als vor dem Konsumverbot.

2011 folgte auch die EVB und seit Dezember 2016 sind auch Zugverbindungen der Nordwestbahn im
Weser-Ems-Netz alkoholfreie Fahrten. In einer Befragung unter ca. 1.500 Fahrgästen im Sommer 2016
hatten sich 75 Prozent der Fahrgäste der Nordwestbahn dafür ausgesprochen, dass in den Zügen der
Nordwestbahn (Weser-Ems-Netz) kein Alkohol getrunken werden soll.

Ab 01.01.2018 wird die Deutsche Bahn auf Nahverkehrsstrecken in Norddeutschland das Trinken von
Alkohol verbieten.
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Einen Beschluss zu fassen, nur noch einen alkoholfreien Getränkekonsum in 
der in Bremen und Niedersachsen im Nahverkehr tätigen 
Eisenbahngesellschaft Nordwestbahn (Regio-S-Bahn) zu gestatten.

1.3

4

5

Verhandlungen mit der Eisenbahngesellschaft und ggf. der 
Landesnahverkehrsgesellschaft und dem VBN aufzunehmen, mit dem Ziel in den 
Nahverkehrszüge nur noch alkoholfreien Getränkekonsum zuzulassen.

2.6

7

8

Die Durchsetzung dieser Änderung sicherzustellen und mit den Beteiligten 
ein geeignetes Konzept zu erarbeiten.
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